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trlnrnzordnung dcr Stsudcntseucbafts öcr

Carl voa orrLcBzlqr Univorrl'tlt oldraburg

Die vom SEudentenparlament. der CarI von ossieEzlqr Universität Oldenburg am 12.O7.L978

und am 27.O4.1983 beschlossene Finanz-ordnung der SEudent,enschafE der CarI von

OssieEzky Universität,  Oldenburg, Bek. des MWK vom 24.OL.1984 2OL2 - B I L?-OL

24/76 (Nds. MBl. Lgg4 s. 2721, geändert,  durch Beschluß des studenEenparlaments vom

j,9.o1 .Lgg4, wurde in der Fassung der nachst,ehend abgedruckt.en Anlage gemäß S 44 Abs. 5

S. 2 Nds. Hochschulgeset,z (NHG) in der Fassung vom 21.01.1994 genehmigt ' .

trllaqc

Prlanbol

In der Finanzordnung der SeudenE,enschaft, der Carl von Ossietzlqr UniversiEät Oldenburg

wird gnrndsät.zlich die weibliche Form benutzt. Die Nennung der weiblichen Form

schließt die närurlicbe ein.

rür die Hausbalts- und tfirEschaftsfilhrung der Studentenschaft gelten die SS 1O5 bis

11O der Niedersächsischen Haushalt,sordnung (LHO) vom o?.o4.L972 (Nds. GvBl. s. 181),

zu le t ,zE geänder t  durch Gesetz  vom 26 .  L1.  L98O (Nds.  GVB1.  S.  4731 .

I. tufrEcllung öcc Eaurbrltspl'ans

s L

(1) Der Al lgemeine SEudent,enausschuß (AStA) haE rechtzeit ig vor Beginn des Haushalts-

jahres (S 5) einen Haushaltsplan aufzustel len, der nach Annahme (Fest.-stel1ung) durch

das StudenEenparlament. sowie nach hochschulint.erner Bekanntmachung in Kraft Eritt.

Eine Ausfert igung des Haushalt,splans ist.  nach seinem InkrafttreEen der Präsident ' in

zuzuleiten. Für die Aufst,el lung des Haushaltsplans ist,  die Referentin fr lr  Finanzen

zuständig .

(2) Solange der Haushalt.splan nicht, in Kraft,  ist,  f indeE, der Haushaltsplan des Vor-

jahres mit. der Maßgabe weitere Arrwendung, daß nur die rechtlich begri.lndet'en Verpflich-

tungen erfr l l lE und nur solche Ausgaben geleisEeE werden drlrfen, die zur Erf i l l lung der

Aufgaben der Studentenschaft unabweisbar noEwendig sind.

(3) Zur Vorbereitung seiner Beschlüsse in Angelegenheiten des Haushalts bi ldet das

Student,enparlament einen Haushaltsausschuß nach Maßgabe des S 46 Abs. 4 NHG.

s 2

(1) Der Haushaltsplan besEeht aus Einnahme- und AusgabetiCeln mit jeweils fester

Zweckbestimmung. Die Eint,eilung in TiE,el soll sich nach dem Gruppierungsplan der

Verwaltungsvorschrifcen zur HaushalEssystemaEik des Landes Niedersachsen (w-HNds)

r ichten.
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12,, Die TiEel sind mit einem Betrag (ivrsat,z) auszubringen. Die AnsäEze sind in ihrer

voraussichttichen Höhe nach den Unt,erlagen zu errechnen oder - soweiE dies nichE

möglich lst -  gewissenhaft und sorgfält ig zu schätzen. AIle Ansät,ze sind auf vol le I 'O

DM zu runden. Sofern ein AnsaEz noch nichE ungefähr vorauszuschät,zen ist, isE der

Tit,el ohne Ansatz auszubringen (Leertieel) . Neben dem AnsaEz ftlr das Haushalt'sjahr,

fi.ir das der Haushalt,splan gilt,, sind auch der Ansatz des Vorjahres und das Ist'-

Ergebnis des let.zE,en abgeschlossenen Haushaltsjahres in den Haushaltsplan aufzunehmen.

s 3

(1) Der Haushalt,splan muß alle im Haushalt.sjahr zu erwarEenden Einnahmen und voraus-

sichtlich zu leistenden Ausgaben enthalten und isE, in Einnahme und Ausgabe auszu-

gleichen. rn den Haushaltsplan dilrfen nur die Ausgaben eingestellt, werden, die bei

sparsamer und wirt,schaftlicher Verwaltung zur Erfitllung der Aufgaben der Studenten-

schaft notwendig sind.

(21 Die Einnahmen und Ausgaben sind in voller Höhe und getrennt voneinander zu veran-

schlagen. Die Einnahmen sind nach dem Ent-stehungsgrad, die Ausgaben nach Zwecken 
t

getrennt, anzusetzen und, soweit erforderl ich, zu erläut 'ern.

(3) Fi lr  denselben Zweck sol len Ausgaben nicht bei verschiedenen Titeln veranschlagt

werden.

s 4

Ausgabet,itel können im Haushaltsplan fttr gegenseitig oder einseitig deckungsfähig

erklärt werden, wenn ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht.

Ausgaben, die ohne nähere Angaben des Verwendungszwecks veranschlagt sind, di.lrfen

nicht fi.lr gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Im Haus-halt,splan kann ferner

best.immt werden, daß Einnahmen, die in sachlichem zusammenhang mit, besEimmEen Ausgaben

stehen, die betreffenden Ausgabeansätze erhöhen.

s s

Das Haushaltsjahr ist,  der Zeit,raum vom 1. Apri l  bis zum 31. März des folgenden Jahres.

Es wird bezeichneE nach dem Kalenderjahr, in dem es begirurt.

s 5

Ein voraussichtlicher Ist-Ücerschuß des abgrelaufenen HaushalE,s-jahres ist, in den

folgenden Haushaltsplan als Einnahme, ein voraussicht,licher Ist,-Fehlbet,rag als Ausgabe

e inzus te l l en  ( v91 .  auch  S  20  Abs .  3 ) .

s 7

Iinderungen des HaushaLt,spJ.ans sind nur durch Nachtragshaushalt möglich. Die SS 1-6

sind entsprechend anzuwenden.
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i
I

I

II. furftlhruagr dcr Eaurbrlt,rDlanr

s 8

(1) Die ReferenEin ft tr  Finanzen des ASLA ist f t i r  die Wirt-schaftsfrthrung verantwort,-
lich und überwachE, die Kassenfrlhrung. Im Rahmen einer st.raffen und jederzeit, rlber-
sichtlichen lVirtschaftsfrthrung können rnit Genehmigrung des Student.enparlament.s Ange-
hörige des AStA, Referentinnen und Angestellbe mit der !{ahrnehmung einzelner Befug-
nisse schrif t l ich beauftragt werden. Die Referent. in f t i r  Finar: lzerl  hat die ihr von der
Kassenverwal ter in  vorge legt ,en Haushal tsübers ichten gegenzuzeichen (S 1-8 A5s.  4) .

(21 HäIt die Referent, in fr lr  Finanzen einen Beschluß des AStA oder des Studenten-
parlament,s frir rechEswidrig oder durch dessen finanzielle Auswirkungen das Wohl der
Studentenschaft. frtr gefährdet, so muß sie unverzriglich nach Bekannt.gabe des Be-
schlusses Einspruch erheben. Der Beschluß ist. daraufhin vom Studentenparlament auf der
Grundlage der Bnpfehlungen des Haus-haltsausschusses neu zu berat,en. Gegen den zweiten
Beschluß hat die ReferenLin fr lr  Finanzen kein EinspruchsrechE,. Hält,  sie jedoch auch
diesen Beschluß ftir recht,swidrig oder durch seine finanziellen Auswirkungen das Vtohl
der Student,enschaft, für gefährdet, muß sie der Präsident,in unverzrlglich Kenntnis ,
geben.

s 9

(1) Einnahmen sind rechEzeit ig und vo1lst.ändig zu erheben.

(21 Ausgaben dürfen nur insoweiE und nicht eher geleistet,  werden, a1s sie zur wirt-
schaft. l ichen und sparsarnen Verwalt,ung erforderl ich sind. Die Ausgabemictel sind so zu
bewirtschaft,en, daß sie zur Deckung al ler Ausgaben ausreichen, die unter die einzelne
Zweckbestimmung f al1en.

(3) Deckungsfähige Ausgaben (S 4l drlr fen, solange sie verfügbar sind, nach Maßgabe des
Deckungsvermerks zugunsten einer anderen Ausgabe verwendet werden.

s 1 0

Alle Einnahmen und Ausgaben sind nach ihrem vollen Bet,rag bei dem hierfttr vorgesehenen
Titel zu buchen. Lediglich die Rtickzahlung zuviel erhobener Einnahmen ist bei dem
EirurahmetiEel und zuviel geleist,eter Ausgaben bei dem Ausgabet,it,el abzusetzen, wenn
sie in demselben Haushaltsjahr vorgenommen wird und die Erpfängerin der tjlcerzahlung
die Bet,räge zuri . lckzahlt, .

s 1 L

(1) Ausgaben, die ilber den Ansatz eines Titels hinausgehen oder die unt,er keine
Zweckbestinmrung des Haushaltsplans fallen, dtlrfen erst, geleist,et, werden, nachdem das
studentenparlament den Haushaltsplan durch einen Nachtrag (s 7,, geänderE, haE.

(21 Absatz 1 gilt nicht frlr Ausgaben, die zur sparsanen Fort-frthrung der verwaltung
erforderl ich sind, .sofern die Mehrausgaben an anderer St,el le des Haushaltsplans
eingespart werden. Der AStA hat dem Studentenparlament, hiervon unverzrlglich, spä-
testens jedoch rechtzeit ig vor Ablauf des Haushaltsjahres, schri fEl ich Kenntnis zu
geben. Bei Aufstellung eines Nacht,ragshaushaltsplans haben die Ausgaben Vorrang.
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s 1 ?

Ausgaben dürfen nur zu dem im Haushalt,splan bezeichneten Zweck und nur bis zum Ende
des Haushalt,sjahres geleist,et,  werden.

s 1 3

Maßnahmen, die die SEudent,enschaft, zur Leistung von Ausgaben in kilnftigen Haushalts-
jahren verpflichten können, sind nur zulässig, wenn das Studentenparlament vorher mit.
Zweidritt,elmehrheit zugest,inunt, haE. Dies gilt. nicht ftlr Verpf lichtungen im Rahmen der
Iaufenden Venraltung, die ihrer Natur nach regelmäßig wiederkehren und deren
finanziel le Auswirkung gering ist.

s 1 4

(1) Kredite - mit Ausnahme von Kassenverst,ärkungskrediten - dtlrfen nicht "rrfg.r,o*,,"rr'
werden.

12) KassenversEärkungskredite dtlrfen nur aufgenommen werden, wenn in dem Beschluß ttber
die Feststel lung des Haushaltsplans der Höchstbetrag festgeseEzt ist.  In Bezug auf die
Aufnahme von KassenverstärkungskrediEen bedarf der Haushaltsplan der Genehmigrung durch
die PräsidenEin.

(3) Btirgschaften oder Verpflichtungen in Garantie- oder ähnlichen VerErägen dilrfen

nicht tlbernommen werden.

s L s

Vorschtlsse und Darlehen sind als Ausgabe, Darlehensrttckzahltrngen als Einnahmen bei dern
ent,sprechenden Tit,el zu buchen. Als Verwahrungen sind lediglich zu Unrecht oder
irrEtlmlich an die Studentenschaft gezahlte Bet,räge zu behandeln und abzuwickeln.

s 1 6

(1) Die Studentenschaft, ist zur Ansarunlung von Rtlcklagen ver-pflichEet,. Sie hat, eine
Betriebsmittelrilcklage und eine allge-meine Ausgleichsrticklage sowie Er:vreiterungs-
rtlcklagen und Sonderrilcklagen ftlr Zwecke, die aus anderen MiEteln nicht bestritten
werden können, anzusanuneln.

(21 Die Betriebsmittelrtlcklage muß eine ordnungsgemäße Kassen-wirtschaft ohne rnan-
spruchnahme von Krediten gewährleist,en. 8Lr ruß lnrrzfrlrtlg vorfllgrbar roLn. Sie
beträgt mindest,ens 5 v.H., höchst,ens jedoch 20 v.H. des Einnahmesolls nach dem
Durchschnitt der jeweiligen leE,zten ftinf ilahre.

(3) Die Ausgleichsrtlcklage soll verhindern, daß allzu große Schwankungen in der
Haushalt.sftlhrung ftlr mehrere .fahre auft.ret,en, die sich aus der Zahl der Beit,rags-
pflichtigen und ihrer LeisEungsfähigkeit ergeben können.

(4) Ftlr Vermögensgegenst,ände von größerem hlert., die nach A1t.er, Verbrauch oder
sonst,igen Grilnden jeweils erseEzt werden, mtissen besondere Erneuerungsrtlcklagen
angesarlnelt werden.
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(5) Ftir Vermögensgegenst.ände, die nach wachsendem Bedarf erweiE,ert werden mrissen,
sowie für besondere Vorhaben sollen Erweiterungs- und Sonderrrlcklagen angesammelE
werden, wenn die Ausgaben aus den Mit,t.eln des Haushalts nicht. besEritt.en werden
können.

(6) Der GesamEbetrag der Rticklagen darf 50 v.H. des Einnahmesolls nach dem
Drrchschnict der jeweils let,zten fünf i lahre nichE rlbersteigen.

(71 Die Zuführung zu Rttcklagen und die Entnahme aus Rrlcklagen sind im Haushalt zu

veranschlagen und rechnungsmäßig nachzuweisen.

(8) Dlc R{lcklagcn rtnd ro aazul.g.a, daß cln Vcrlugt ausgcrchloglcn crscbeLnt, oln

ang.n Etcr Ertrag crzlclt rlrd und dlc LtqutdtCät gerräbrleLstet let. Neben Sparkontscn

und Fcgtgeldkoat,ca houen auch dLc ln X 83 tbr. 1Nrn. 1-5 gGB IVl1. genrnnt,en

tnlagoforü.a Lu Bctracht,. Die Zinsen sind im Haushaltsplan zu veranschlagen und in

laufender Rechnung zu vereinnahmen.

s 1,7

(1) Vermögensgegenstände dtirfen nur erworben werden, soweit sie zur Erfrlllung der

Aufgaben der Student,enschaft in absehbarer ZeiE erforderlich sind. Sie därfen nur

veräußert werden, vrenn sie zur Erfrlllung der Aufgaben der SEudentenschaft in abseh-

barer Zeit nicht, mehr benötigt. werden. Die Veräußerung ist nur zu ihrem vollen Vtert

zu läss ig .

(21 Frlr die Ü'lcerlassung der NuE,zung eines VermögensgegensE,andes
gil t .  Abs. L Sät,ze 2 und 3 ent,sprechend.

f f I. Zabluugon, Buchf{lhrungr und Rechnungalcgrung

s 1 8

(1) Zahlungen dürfen nur von der Kassenverwalterin und nur aufgrund schriftlicher
Anordnung (Kassenanweisung), die von der Referent,in für Finanzen zu unterschreiben
ist, angenommen oder geleist,et werden. EnEsprechendes gilt frlr Urnbuchungen. Bei Aus-
zahlungen, die 5oo DM tlberschreiten, ist. die Anordnung von einer weiteren vom
Studentenparlament zu wählenden Berechtigt.en mit zu unt,erschreiben.

{2') Einzahlungen, die durch tJlcergabe von Zahlungsmig,t,eln entricht,et werden, sind auch
dann anzunehmen, wenn keine schriftliche Anordnung nach AbsaEz L sat.z l vorliegt. Die
Anordnung ist in diesem Fall  nachträgl ich zu ert,ei len. Das gleiche gi l t  auch fr lr  die
Ilcerweisung von zahlungsmicteln im postscheck- oder Girowege.

(3) Mit der Unterschrift, der Kassenanweisung ttberninunt die Referentin ftir Finanzen die
Verantwortung dafilr, daß

a) in ihr keine offensichtl ich erkennbaren Fehler enthalten sind,

b) die Bescheinigung der sachl ichen und rechnerischen Richtig-
keit' von den dazu befugE,en Personen abgegeben worden sind und
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c ) bei Ausgaben Haushalt,smittel in der vorgesehenen Höhe zur Verfilgung stehen und bei

dem angebenen Titel ausgezahlt werden dtlrfen.

(4) Der AStA best,el l t  die KassenverwalEerin nach vorheriger ZusEimmung des Studenten-

.parlaments. Die Referentin f t i r  Finanzen und die zur MitunEerzeichnung von Auszahlungs-

anordnungen Bestellte di.irfen an Zahlungen und Buchungen nichE beteiligt sein. Die

Kassenverwalterin hat. der ReferenEin für Finanzen monatl iche Haushaltsübersichten

v o r z u l e g e n  ( S  8  A b s .  1 ) .

(5) Alle Einnahmen und Ausgaben sind zu belegen. ,Jede Kassenanweisung muß bei den

angefi.ihrten UnE,er1agen Zweck und Anlaß einer Zahlung begrttnden und eine Prtlfung ohne

Rtickf ragen ermö91 ichen .

(6) t ; lcer jede Bareinzahlung hat die Kassenverwalterin der Einzahlerin eine Quittung zu

ert.eilen, tlber jede Barauszahlung von der Hnlrfängerin eine Quittung zu verlangen. Für

Einzahlungsquittungen sind fort,Iaufend numerierEe Quittungsblöcke zu verwenden; die

Durchschrif ten der Quittungen bleiben in den Blöcken.

(7) Die Rechnungsbelege sind fort.laufend zu numerieren und zu ordnen.

s 1 9

(1) Al1e eine Einnahme oder Ausgabe begnlndenden Teile eines Rechnungsbelegs bedürfen

der sachl ichen und rechnerlschen Festst.el lung.

(21 Die Fest,stel lung obl iegt der Referent, in f i . i r  Finanzen, so-weit sie das

StudentenparlamenE nicht während der Amt,speriode des ASEA den einzelnen Mitgliedern

des AStA jeweils fr lr  ihren

Zust,ändigkeitsbereich schrifE,I ich überträgt. Mit.  der rech- nerischen Feststel lung kann

auch eine AngesEell te beauftragt werden, die nicht zugleich Kassenverwalterin (S 18

Abs .  4 l  se in  da r f .

(3) rdit der Bescheinigurg der sachllchen Richtigkeil bes!äEigt die FestsEellerin, daß 
J

a) die in der Kassenanweisung (S 19 Abs' 1) und ihren Anlagen

enthalt,enen Angaben richt.ig sind, soweit' deren RichEigkeit

nichE von der Festsstel ler in der rechnerischen Richtigkeic

(Abs.  4)  zu beschein igen is t ' ,

b) nach den bestehenden Best.inunungen und den Grundsätzen der

Wirt,schaft, l ichkeit '  verfahren worden ist,

c) die Lieferung und L,eistung sowohl als solche als auch hin-

sichtlich der Art ihrer Ausfithrung geboten war und ent-

sprechend der zugrrundeliegenden Vereinbarun€t sachgemäß und

vollständig ausgefilhrt' worden ist',

d) Abschlagszahlungen, Vorauszahlungen, ggf. Pfändungen und Ab-

tregtrngen vollstäindig und richt,ig bertlcksicht,igE worden sind.

Liegt der Einnahme oder Ausgabe ein Vert,rag oder eine sonsti-

ge Maßnahme zugrunde, so erstreckE sich die Bescheinigung

auch auf den Inhalt' des Vert'ragfes oder der Maßnahme '
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(4) Mit' der Bescheinigrung der rechnerischen Richtigkeit be-
st'ät'igE die Fest'sterlerin, daß alle auf eine Berechnung sich grtturdenden Angaben in der
Kassenanweisung und ihren Anlagen richtig sind. Die FesEst,ellung erst,reckt, sich auch
auf die Rich- tigkeit' der den Berechnungen zugrundeliegenden Ansätze nach den
BerechnungsunE,erlagen (Best,inunung€n, Vert,räge, Tarife) .

(5) Die Fest,st,el lungsvermerke laut,en .sachl ich r icht, ig, bei sachl icher FestsEellung
oder "fest 'gest,e11t," bei der rechneri- schen FesE,stel lung oder . fesggesterrt auf
DM', wenn die Schlußzahlen geänderE worden sind. hlerden die sachliche und die
rechnerische Fest'stellung von derselben Person gleichzeiEig vorgenommen, so rauget die
FesE,s te l lung ,sach l ich r ichEig und fesEgest ,e l l t ,  (auf  . . .DM), .

(1) tjlcer alle Zahlungen ist sowohl nach
haltsplan vorgesehenen Ordnung Buch zu
E,äglich vorgenommen werden.

s 2 0 �

der ZeiEfo1ge als auch nach der im Haus-
führen. Die Buchungen nach der Zeitforge müsspn

(2) Arle zahlungen sind ftlr das Haushalt,sjahr zu buchen, in dem sie eingegangen oder
geleistet worden sind. Die Kassenbilcher werden jährlich am 31. März abgeschlossen.

(3) BleibE am Ende des HaushalEsjahres der GesamtbeErag der Einnahmen hinter dem
Gesamtbetrag der Ausgaben zurück, so isE der Fehlbet,rag im nächst,en Haushaltsjahr als
Ausgabe vorzutragen. Ein Einnahmeilberschuß ist im nächsEen Haushalt,sjahr als Eirurahme
zu buchen (s iehe auch S G) .

s 2 1

( 1) Dcr Zabluaglvrrkehr rlrö übor ol,nc Bargrrldtra[o uad oLn o!,rohontso abgruLckrlt.

(2') Das Bargeld darf nicht den BeE,rag übersteigen, der an den nächst,en flinf Tagen ftir
die voraussicht'lich zu leist'enden Ausgaben oder als htechselgeld erforderlich ist,.

(3) Dal Brrgrlö, dlo übcrrul'nraorr- uaÄ ScboctrbofEr, dlo gparbttchrr .aa dtr uÄonu
Dolouoat'o {lbor dto orldaalagra rlnd von dcr f,atnavrrreltorLtr urc.r vrrrcbluß .u
hrl ton.

(4) tilcer die KonEen bei Geldanstalt,en darf die Kassenverwalt.erin nur gemeinsam mit je
einer vom st'udentenparlament' zu best,imnen- den unEerschriftsberecht,igten verfi.lgen.

(5) Der KassenbesE,and ist mindest,ens einmal monat,lich zu ermitteln (Kassenbest,ands-
aufnahme) und dem Kassensollbest,and gegentlberzustellen. Es ist, ersichElich zu machen,
wie sich der Kassenbestand aus zahlungsmitteln und Guthaben auf Girokonto und sparbuch
uad ln'qdcron orldealagoa (2.8. lorBvorrlanllcbr BcbuldvorrchnLbuagrn)
zula&'tllotzt' Der Kassensollbestand ist der unterschiedsbet,rag zwischen den gebuchEen
Gesamteirurahmen und Gesamtausgaben .

(6) Belege, Kassenbttcher, Kontoauszüge und euitEungsblöcke sind nach Abschluß des
Haushart,sjahres sieben ilahre tang sicher aufzubewahren.
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s 2 2

Innerhalb eines Monags nach Ende des Haushaltsjahres sEellt der AStA die ,Jahres-

rechnung auf . Sie besteht. aus einer Gegentiberstellung der Ist.-Einnahmen und Ist-

Ausgaben im Haushaltsjahr nach der im Haushaltsplan vorgesehenen Ordnung und der

Ansätze des Haushaltsplans einschl ießl ich etwaiger NachEragshaushalte. Ferner sind der

Gesamtbet,rag der Ist,-Einlahmen und der Ist.-Ausgaben sowie der kassenmäßige lllcerschuß

oder FehlbeEragr auszuweisen. glesent,liche Abweichungen vom Haushaltsplan sind bei

Mehrausgaben und Mindereinnahmen zu begrtlnden. Außerdem isE ein Vermögensverzeichnis

beizuft lgen.

r\/. Recbnungrprilfung uad Eat,lartsung

s 2 3

(1) Die.fahresrechnung (S 221 pri l fen zwei Prf l fer irmen. Die Prt i fung sol l  innerhalb

drei Monat,en nach Ende des Haushaltsjahres abgeschlossen sein.

(21 Dieselben prüferinnen nehmen außerdem mindestens einmal im .fahr eine unvermutete

Kassenprilfung vor.

(3) Die prilfungen erstrecken sich auf die Einhaltung der filr die Haushalts- und

VtirEschaftsftihrung gelEenden vorschriften und Grundsätze, insbesondere darauf, ob

1-. der Hausnättsptan eingehalten worden isE,

2. die Einnahmen und Ausgaben begrrtndet und belegt. und die ,Jahresrechnung, der

ilahreskassenabschluß und das Vermögens- verzeichnis ordnungsgemäß aufgestellt sind,

wirtschaft,lich und sparsam verfahren worden ist und

Sachaufwand oder auf andere Weise wirk-

ginrichtungen unterhalten oder SEellen

werden oder entfallen können.

(4) Die prilferinnen, die im laufenden und in dem zu prtifenden Haushalt'sjahr nicht dem

AstA angehören dilrfen, werden zu Beginn jedes Haushaltsjahres vom SEudentenparlament

berufen. sie erst.atten über ihre prüfungen schrifElichen Bericht.. Der Ast'A kann dazu

SEellung nehmen.

s 2 4

(1) Die Ent,lastung ert,eilt, das Student,enparlament, aufgrund der Bericht'e der

P r i l f e r i r r r r e n u n d g g f s . d e r S E e l l u n g r n a h m e d e s A S t . A ; d e r B e s c h l u ß w i r d v o n d e m

Haushaltsausschuß (S L Abs. 3) vorbereitet.

l2l Der EntlasEungsbeschluß ist mit der .Iahresabrechnung und den Bericht'en der

prgferinnen sowie ggfs. der SEellungnahme des AStA der Präsidentin mit'zut'eilen.

o

4. die Aufgabe mit geringerem Personal- und

samer erfttllt. werden kanrt, insbesondere, ob

aufrecht, erhalten werden, die eingeschränkt'
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Die Recht'sverhältnisse der Angestellten und Arbeit,erinnen der studenE,enschaf'best'inunen sich nach den ftlr LandesbediensteEe geltenden Eariflichen Regerungen.

Diese Ordnung E,ritt am
der CarI von OssieEzlqr

s 2 6

Tage nach ihrer veröffenElichung in den Amtlichen Mit,t,eilungen
Universität, Oldenburg in Kraft,.


